



Vorab per Fax:      
     
unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom       erlaube ich mir höflichst darauf hinzuweisen, dass ich bisher noch keinen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 der Qualitätssicherungsvereinbarung Schmerztherapie (QSV Schmerztherapie) gestellt habe.

Ausdrücklich klarstellen möchte ich, dass mein früherer Antrag auf Teilnahme an der Schmerztherapie-Vereinbarung       sich nicht auf die Genehmigung nach der QSV Schmerztherapie erstreckt. Die Versorgung der chronisch schmerzkranken Patienten nach der QSV Schmerztherapie steht unter anderen Voraussetzungen als die Versorgung der Patienten nach der Schmerztherapie-Vereinbarung      .
Da die Erbringung und Abrechnung der Leistungen an chronisch schmerzkranken Patienten nach der QSV Schmerztherapie nur nach Erteilung einer Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung möglich ist, diese Genehmigung jedoch gemäß § 9 Abs. 1 der QSV Schmerztherapie nur auf Antrag erteilt wird, betrachte ich Ihr Schreiben vom       daher als gegenstandslos.

Unabhängig hiervon behalte ich mir vor, einen Antrag auf Genehmigung nach § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 der QSV Schmerztherapie zu stellen.

Ich darf Sie daher höflichst um kurze schriftliche Bestätigung bitten, dass von meiner Seite noch kein Antrag gemäß § 9 Abs. 1 der QSV Schmerztherapie gestellt wurde. Haben Sie bereits jetzt vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

     



Kassenärztliche Vereinigung 
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